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Das Ordensrecht hıldet 1in Teilgeblet des kanonıischen
il ir

Rechts, dem en SCW1ISSES Eigendasein beschleden 1st
Von dem hbekannten Münchner Kiırchenrechtler aus
OTSCOTF (1909-1989) wIrd der Ausspruch tradlert, I1Nan

könne 11UTr gul darın eindnngen und 0S rnchug verstehen,
WEn INan als Ordensmann oder Ordensfrau selhst ın
AQleser Sphäre eht Tatsäc  1cC SsSind C  $ Jedenfalls 1
deutschen Sprachgebilet, Tast ausschließlic Ordensleute, Scholastıka Häring OSR
OQıe sich ın Ad1esem Feld verneft aben; ihre Anzahl 1st inander Geschwister serin. . . Neue Bücher  Scholastika Häring  Einander Geschwister sein...  Communio Internationalis Benedictinarum (CIB)  Studie zur rechtlichen Entwicklung der Beziehungen benediktinischer  Frauengemeinschaften untereinander und zur Confoederatio Benedictina  (1965-2009).  Studien zur monastischen Kultur, Band 9.  St. Ottilien: EOS 2016. - 803 S.  Das Ordensrecht bildet ein Teilgebiet des kanonischen  ischen Kultur - Band 9  Rechts, dem ein gewisses Eigendasein beschieden ist.  Von dem bekannten Münchner Kirchenrechtler Klaus  Mörsdorf (1909-1989) wird der Ausspruch tradiert, man  könne nur gut darin eindringen und es richtig verstehen,  wenn man als Ordensmann oder Ordensfrau selbst in  dieser Sphäre lebt. Tatsächlich sind es, jedenfalls im  @  deutschen Sprachgebiet, fast ausschließlich Ordensleute,  Scholastika Häring 0SB  die sich in diesem Feld vertieft haben; ihre Anzahl ist  Einander Geschwister sein ...  gegenwärtig überschaubar.  Communio Internationalis  Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um eine  Benedictinarum (CIB)  Studie zur rechtlichen Entwicklung  theologische Dissertation im Fach Kirchenrecht, die an  der Beziehungen benediktinischer  der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar  Frauengemeinschaften untereinander  und zur Confoederatio Benedictina  entstanden und von dem jetzigen Paderborner Offizial  (1965-2009)  und Weihbischof Dr. Dominicus M. Meier OSB betreut  eos  xlz  worden ist. Die Autorin Scholastika Häring OSB ist Non-  ne der Benediktinerinnenabtei St. Scholastika, Kloster  ISBN 978-3-8306-7780-2  Burg Dinklage, in Westfalen. In ihr scheint die ordens-  rechtliche Community ein neues Mitglied gewonnen zu  € 39.95.  haben. Abgesehen von dieser beachtlichen Monographie  ist sie kürzlich auch hier als einschlägige Autorin her-  neue Bücher — 0r‘densr‘ecö  vorgetreten (Kommentar zu „Vultum dei quaerere“: 0K 57 [2016], S. 489-504). Übri-  gens besteht ihrerseits zwar eine Ordensverwandtschaft zum Verfasser dieser Zeilen,  nicht aber, wie an der jeweiligen Schreibweise der Nachnamen zu erkennen, eine  bürgerlich-familiäre Verbindung.  Gegenstand der umfangreichen Studie ist ein sehr spezielles und zugleich sehr komple-  xes Thema der jüngeren benediktinischen Ordens- und Rechtsgeschichte, nämlich die  245gegenwärtig überschaubar. (OMMUNIO Internationalıs
Bel dem vorliegenden Werk handelt 0S sich e1iNe Benedictinarum

UE FUr chen Entwicklungtheologische DIissertathlon 1 Fach Kirchenrecht, dIie
der Beziehungen Benediktinıscher

der Philosophisch-Iheologischen Hochschule Vallendar rrauengemeilnschaften untereinander
UNG L OnNfTfoederatıa KEeNEdICTentstanden und VO  — dem Jetzıgen Paderborner 171a >

und We1  Ischof Dr. Dommıcus eler ()SB hetreut 1/

worden 1sSt. IIe Autorin Scholastika Harıng ()SB 1st Non-
der Benediktinernnenabhtel ST Scholastika, Kloster

1S5|  NI 78-3-830b6-/ /80-Burg ınklage, ın Westfalen. In ihr scheint OQıe Ordens-
rechtliche ommun1ı en 1  1€' 39 95
en Abgesehen VOT AMeser hbeachtlichen Monographie
1st S1P Urziıc auch 1er als einschlägige Autorin hert- 21871518
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vorgetreten Kommentar „Vultum de]l quaerere”: 489-504) Ubrti-
SCNS esteht Ihrerselts ZWarT &e1iNe Ordensverwandtschaft ZU Verfasser Qieser Zeilen,
nicht aber, WIE der Jeweilligen SchreibweIlse der Nachnamen erkennen, C1INe
bürgerlich-familıäre Verbindung.
Gegenstand der umfangreichen Stucle 1st en schr spezlelles und zugleic schr komple-
XS ema der ]Jüngeren benediktiniıschen Ordens- und Kechtsgeschichte, nämlich OQıe
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Neue Bücher

Scholastika Häring

Einander Geschwister sein… 
Communio Internationalis Benedictinarum (CIB)
Studie zur rechtlichen Entwicklung der Beziehungen benediktinischer 
Frauengemeinschaften untereinander und zur Confoederatio Benedictina 
(1965–2009).
Studien zur monastischen Kultur, Band 9. 
St. Ottilien: EOS 2016. - 803 S.

Das Ordensrecht bildet ein Teilgebiet des kanonischen 
Rechts, dem ein gewisses Eigendasein beschieden ist. 
Von dem bekannten Münchner Kirchenrechtler Klaus 
Mörsdorf (1909–1989) wird der Ausspruch tradiert, man 
könne nur gut darin eindringen und es richtig verstehen, 
wenn man als Ordensmann oder Ordensfrau selbst in 
dieser Sphäre lebt. Tatsächlich sind es, jedenfalls im 
deutschen Sprachgebiet, fast ausschließlich Ordensleute, 
die sich in diesem Feld vertieft haben; ihre Anzahl ist 
gegenwärtig überschaubar.
Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um eine 
theologische Dissertation im Fach Kirchenrecht, die an 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar 
entstanden und von dem jetzigen Paderborner Offizial 
und Weihbischof Dr. Dominicus M. Meier OSB betreut 
worden ist. Die Autorin Scholastika Häring OSB ist Non-
ne der Benediktinerinnenabtei St. Scholastika, Kloster 
Burg Dinklage, in Westfalen. In ihr scheint die ordens-
rechtliche Community ein neues Mitglied gewonnen zu 
haben. Abgesehen von dieser beachtlichen Monographie 
ist sie kürzlich auch hier als einschlägige Autorin her-
vorgetreten (Kommentar zu „Vultum dei quaerere“: OK 57 [2016], S. 489–504). Übri-
gens besteht ihrerseits zwar eine Ordensverwandtschaft zum Verfasser dieser Zeilen, 
nicht aber, wie an der jeweiligen Schreibweise der Nachnamen zu erkennen, eine 
bürgerlich-familiäre Verbindung.
Gegenstand der umfangreichen Studie ist ein sehr spezielles und zugleich sehr komple-
xes Thema der jüngeren benediktinischen Ordens- und Rechtsgeschichte, nämlich die 
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zunehmende Integration der benediktinischen Frauenklöster und -gemeinschaften
während des vergangenen halben Jahrhunderts urcau rec  IlıcCher Struk-

und Instıtubonen. Für Qas Benediktinertum männlicher und welhblicher Ausprä-
Sung War ( über Jahrhunderte hın kennzeichnend SEWESCH, Aass dIie Klöster und (1e-
meinschaften als einzelne, rechtlich selbständige Instıtubonen exısterten, 11UTr Uurc
dIie Beobachtung der gemeınsamen e des eiligen eneadl VOTl Nursıia (T 547)
mIteiINander verbunden. arın unterschleden S1e sich VOT den ]Jüngeren OÖrdensgrün-
dungen, dIie a dem en Mittelalter entstanden Sind und VOT vornherein &e1INe recht-
1C Inheı1t 1ldeten.
Be]l den Benediktinern NaVAls &e1iNe Bıldung übergreifender Strukturen 11UrTr allmählich
en und Irat ın unterschliedlichen Formen auf (periodische Abteversammlungen, Ke-
f[ormverbände, Fiıllalklosterstrukturen, monastische Kongregationen u.a.) Eıne alle
Mönchsklöster der SOg schwarzen Benediktiner erfassende Struktur SC erst aps
LeO XII (1878-1903) 1 TEe 1893, als CT OQıe Benediktinische Konföderation mi1t
e1nem tprimas der Spıtze errichtete. IIe Frauengemeinschaften ach der e
des hl ened1 gehörten allenfalls muttelbar Aesem „Orden“, nämlich WEnnn &e1INe
rechtliche Abhängigkeıt VO  — einem Mönchskloster estand
IIe Autorın untersucht die Entwicklung gemelinschaftsübergreifender Fec  ıcCcher
Strukturen 1 weiblichen Benediktinertum und el zeitlich ach dem /weılten
Vatikanıschen Konziıl e1N. 168 1st SAacC  1cC gerechtfertugt, we]l altere, entfernt VOCI-

gleichbare Verbandsphänomene doch einen Sanz anderen ('harakter esaßen als Ae
Formen Jedenfalls hat sich der Ahbtekongress der Benediktinischen Konfödera-

Hon VOTl 1966/67 m1t den Benedikinernnnen efasst und, ın Übereinstimmung m1t
e1ner entsprechenden Anregung des Konzıils, dIie Bildung VOT Vereinigungen der VCI-

schledenen Frauenklöster und -gemeinschaften hbefürwortet. Vom tprimas wurden
eigene KOommMIsSSIONeN für OQıe Nonnen und dIie Schwestern e  1  eLl, dIie anderem
Ae A  regation der weiblichen erbande Ae Konföderatilon auf der Grundlage der
geltenden Lex roprıa der Konföderaton vorbereiten SOllte In e1nem weIıteren
chntt wurden Ae Vereinigungen der Benediktinennnen Oder auch einzelne (1emMeInN-
schaften der Konföderatilon konsozulert;: alur SC dQas Eigenrecht
der Konföderaton Ae erforderliche Juridische aslıs
en der ründun VOT Vereinigungen der Benediktinernnnen auf regionaler ene
und der festen ındun: der Nonnen und Schwestern dIie Konföderaton Uurc
Konsozl1atlonen War Ae Schalfung e1iner e]ıgenen Verbindung für Qas geEsamte welbli-
che Benedikunertum en nliegen, dQas Se1IT den 1980er-Jahren stärker 1INSsS Blıckfeld
rückte IC  1  e chntte auf Alesem Weg dIie Bildung der gemeiınsamen Kom-
IM1SSION er Benediktinernnnen hbeim Abtprimas und OQıe 5>ymposien der Benediktine-
HNNeN ın Kom 1993, 1998 S1e mündeten SC  1e311C 1 Jahr 2007 ın dIie CUuUuC

OM MUNI1O Internatonalıs Benedictinarum, OQıe alle weIiblichen Gememimschaften
fasst, welche der Konföderaton konsozullert SINdA. eren Urgane Sind dIie Konferenz und
der Adminıistrabvrat. Fıne ünftge Weılterentwicklung der Strukturen der ( IB wırd VOT

auftretenden Frfordernissen a  ängen.
IIe Untersuchung der utornn behandelt &e1iNe relatıv NCUC, aher hbedeutsame Entwıick-
lung 1 Benediktinertum. Letztlich seht 0S dIie gewachsene Bedeutung der
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zunehmende Integration der benediktinischen Frauenklöster und -gemeinschaften 
während des vergangenen halben Jahrhunderts durch Aufbau neuer rechtlicher Struk-
turen und Institutionen. Für das Benediktinertum männlicher und weiblicher Ausprä-
gung war es über Jahrhunderte hin kennzeichnend gewesen, dass die Klöster und Ge-
meinschaften als einzelne, rechtlich selbständige Institutionen existierten, nur durch 
die Beobachtung der gemeinsamen Regel des heiligen Benedikt von Nursia († 547) 
miteinander verbunden. Darin unterschieden sie sich von den jüngeren Ordensgrün-
dungen, die ab dem hohen Mittelalter entstanden sind und von vornherein eine recht-
liche Einheit bildeten.
Bei den Benediktinern setzte eine Bildung übergreifender Strukturen nur allmählich 
ein und trat in unterschiedlichen Formen auf (periodische Äbteversammlungen, Re-
formverbände, Filialklosterstrukturen, monastische Kongregationen u.a.). Eine alle 
Mönchsklöster der sog. schwarzen Benediktiner erfassende Struktur schuf erst Papst 
Leo XIII. (1878–1903) im Jahre 1893, als er die Benediktinische Konföderation mit 
einem Abtprimas an der Spitze errichtete. Die Frauengemeinschaften nach der Regel 
des hl. Benedikt gehörten allenfalls mittelbar zu diesem „Orden“, nämlich wenn eine 
rechtliche Abhängigkeit von einem Mönchskloster bestand.
Die Autorin untersucht die Entwicklung gemeinschaftsübergreifender rechtlicher 
Strukturen im weiblichen Benediktinertum und setzt dabei zeitlich nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil ein. Dies ist sachlich gerechtfertigt, weil ältere, entfernt ver-
gleichbare Verbandsphänomene doch einen ganz anderen Charakter besaßen als die 
neuen Formen. Jedenfalls hat sich der Äbtekongress der Benediktinischen Konfödera-
tion von 1966/67 mit den Benediktinerinnen befasst und, in Übereinstimmung mit 
einer entsprechenden Anregung des Konzils, die Bildung von Vereinigungen der ver-
schiedenen Frauenklöster und -gemeinschaften befürwortet. Vom Abtprimas wurden 
eigene Kommissionen für die Nonnen und die Schwestern gebildet, die unter anderem 
die Aggregation der weiblichen Verbände an die Konföderation auf der Grundlage der 
geltenden Lex propria (1952) der Konföderation vorbereiten sollte. In einem weiteren 
Schritt wurden die Vereinigungen der Benediktinerinnen oder auch einzelne Gemein-
schaften der Konföderation konsoziiert; dafür schuf das erneuerte Eigenrecht (1982) 
der Konföderation die erforderliche juridische Basis.
Neben der Gründung von Vereinigungen der Benediktinerinnen auf regionaler Ebene 
und der festen Anbindung der Nonnen und Schwestern an die Konföderation durch 
Konsoziationen war die Schaffung einer eigenen Verbindung für das gesamte weibli-
che Benediktinertum ein Anliegen, das seit den 1980er-Jahren stärker ins Blickfeld 
rückte. Wichtige Schritte auf diesem Weg waren die Bildung der gemeinsamen Kom-
mission aller Benediktinerinnen beim Abtprimas und die Symposien der Benediktine-
rinnen in Rom (1987, 1993, 1998). Sie mündeten schließlich im Jahr 2002 in die neue 
Communio Internationalis Benedictinarum, die alle weiblichen Gemeinschaften um-
fasst, welche der Konföderation konsoziiert sind. Deren Organe sind die Konferenz und 
der Administrativrat. Eine künftige Weiterentwicklung der Strukturen der CIB wird von 
auftretenden Erfordernissen abhängen.
Die Untersuchung der Autorin behandelt eine relativ neue, aber bedeutsame Entwick-
lung im Benediktinertum. Letztlich geht es um die gewachsene Bedeutung der Rolle 



der Frau 1 OÖffentlichen Bereich, dIie sich ın vIeler Hinsicht auch ın der IC und ın
den en ın rec  ıcCchen Instiıtubonen manı]fesHert. Bıs ın Jedes Detail seht Ae
Stuchle den einzelnen Schntten Aieses teils mühsamen Prozesses ach und stellt den
rFec  ıchen Hintergrund cQar Fıne derartige Detaillgenauigkeıt, Ae methodisch stark
den ausgewerteten Quellentexten OTMeNnNTerTt 1st und keine Einzelheit übergehen wIll,
stellt mMıtCUunNTter Anforderungen dQas Interesse des Lesers In einem umfangreichen
Anhang werden zahlreiche uUunveröffentlichte Quellen abgedruckt. Ferner Sind kurze
10gramme der ın der Stuche berücksichügten männlichen und weiblichen Akteure
zusammengestellt. Das War &e1iNe glückliche Entscheidung. Da nämlich blographische
Informationen den meısten Qieser ersonen, WEnnn überhaupt, 11UrTr schr ntlege-
NClr Stelle AaUIZULINAden waren, heßen S1e sich andemfalls kaum eINOordnen.
Ihe utornn hat en Werk publizlert, Qas gleichermaßen VOTl er Sachkunde, exwxakter
Arbeitswelise und großem el epragt 1sSt. Hs hesıitzt bleibenden Wert für Ae Jüngere
benediktinische Ordensrechtsgeschichte.

Stephan Haerng ()SB

Halınde BIWRS

K!osterleben n ewegten /eıten
BI= Geschichte der ermländıSschen Katharınenschwestern [ 014-17 YYo2)]
Paderborn Ferdinand SchönIngh Verlag ()7 Bisle

Nach 2011 legt Relinde Melıwes 1U  — den zweıten Band
der Geschichte der Katharnnenschwestern VOT. Ihe KONn-

Klosterleben ın
bewegten Zeiten

gregation der Schwestern VOTl der hl ungIrau und Mar- } rm lJändısı en
Kat! AT  101154 ı1WwesSIrN 1962\tyrın Katharına, wurde 1571 ın Braunsberg VO  — der S11

1999 seligen Kegına TOLMAann (1552-1613) egründet. \Meiwer

Im Ersten Weltkrieg dIie deutschen Schwestern 1
Bereich der Lazarettpflege und ın der Flüchtlingshilfe Z

2al IIe brası lanıschen Schwestern hatte ın der 169S- SN
Zze1t kaum Kontakt ZU Generalmutterhaus ın Braunsberg vund die englische Provınz USsSsTe 1 rne aufgelöst
werden jederaufnahme der Tätgkeıit Qort 1938 Eıne w  P
Erweıterung erfuhr OQıe Ordensgemeinschaft 1922, als
sich dIie hıs ın selbständıgen Litauischen Katharımen- nschwestern anschlossen, dIie sıch VOT Ce1iner kontemplatı-
VE ın e1iNe aktıve Gemelinschaft wandelten. Ihe ZeIlt 21871518
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zwıschen den We  rliegen wWar ür Qie Katharınen-
schwestern OQıe Zelt Ihrer rößten EXpansıon sowohl ın
eZu auf dIie Mitglieder als auch iIhrer breitgefächerten 15|  NI 8-3-506-/b-5
Aktıiyvıtäten ın der Krankenpflege 1 ildungs- und Er- q 90
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der Frau im öffentlichen Bereich, die sich in vieler Hinsicht auch in der Kirche und in 
den Orden in neuen rechtlichen Institutionen manifestiert. Bis in jedes Detail geht die 
Studie den einzelnen Schritten dieses teils mühsamen Prozesses nach und stellt den 
rechtlichen Hintergrund dar. Eine derartige Detailgenauigkeit, die methodisch stark an 
den ausgewerteten Quellentexten orientiert ist und keine Einzelheit übergehen will, 
stellt mitunter Anforderungen an das Interesse des Lesers. In einem umfangreichen 
Anhang werden zahlreiche unveröffentlichte Quellen abgedruckt. Ferner sind kurze 
Biogramme der in der Studie berücksichtigten männlichen und weiblichen Akteure 
zusammengestellt. Das war eine glückliche Entscheidung. Da nämlich biographische 
Informationen zu den meisten dieser Personen, wenn überhaupt, nur an sehr entlege-
ner Stelle aufzufinden wären, ließen sie sich andernfalls kaum einordnen.
Die Autorin hat ein Werk publiziert, das gleichermaßen von hoher Sachkunde, exakter 
Arbeitsweise und großem Fleiß geprägt ist. Es besitzt bleibenden Wert für die jüngere 
benediktinische Ordensrechtsgeschichte.

Stephan Haering OSB

Relinde Meiwes

Klosterleben in bewegten Zeiten
Die Geschichte der ermländischen Katharinenschwestern (1914-1962).
Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag 2016. - 258 S.

Nach 2011 legt Relinde Meiwes nun den zweiten Band 
der Geschichte der Katharinenschwestern vor. Die Kon-
gregation der Schwestern von der hl. Jungfrau und Mar-
tyrin Katharina, wurde 1571 in Braunsberg von der seit 
1999 seligen Regina Protmann (1552-1613) gegründet. 
Im Ersten Weltkrieg waren die deutschen Schwestern im 
Bereich der Lazarettpflege und in der Flüchtlingshilfe 
tätig. Die brasilianischen Schwestern hatte in der Kriegs-
zeit kaum Kontakt zum Generalmutterhaus in Braunsberg 
und die englische Provinz musste im Krieg aufgelöst 
werden (Wiederaufnahme der Tätigkeit dort 1938). Eine 
Erweiterung erfuhr die Ordensgemeinschaft 1922, als 
sich die bis dahin selbständigen litauischen Katharinen-
schwestern anschlossen, die sich von einer kontemplati-
ven in eine aktive Gemeinschaft wandelten. Die Zeit 
zwischen den Weltkriegen war für die Katharinen-
schwestern die Zeit ihrer größten Expansion sowohl in 
Bezug auf die Mitglieder als auch ihrer breitgefächerten 
Aktivitäten in der Krankenpflege im Bildungs- und Er-

ISBN 978-3-506-78486-5
€ 29.90.


